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Übermittlung der steuerlichen 
Identifikationsnummer an die 
Deutsche Rentenversicherung 
 
Münster, 25. Januar 2010 

 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist – ebenso wie alle anderen 

Institutionen in Deutschland, die Rentenzahlungen leisten (z. B. Banken 

und Versicherungen) – gesetzlich verpflichtet, im Rahmen einer sog. Ren-

tenbezugsmitteilung der Finanzverwaltung Mitteilung über geleistete Ren-

tenzahlungen zu machen.  

 

Damit die übermittelten Daten den zuständigen Stellen in der Finanzver-

waltung zugeordnet werden können, besteht für die Deutsche Rentenver-

sicherung die gesetzliche Verpflichtung, zusammen mit der Mitteilung über 

die Rentenzahlungen auch die sog. steuerliche Identifikationsnummer an-

zugeben. Diese neu eingeführte Nummer wurde ab 2008 jedem Bürger in 

Deutschland vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt. 

 

Um das Verfahren für die Rentnerinnen und Rentner möglichst unbürokra-

tisch zu gestalten, fragt die gesetzliche Rentenversicherung (aufgrund ei-

ner gesetzlichen  Ermächtigung und entsprechend den datenschutzrecht-

lichen Vorgaben) bei dem Bundeszentralamt für Steuern nach der steuerli-

chen Identifikationsnummer und ordnet sie dann automatisch zu. 

 

Bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen konnte bei rund 29.000 

Rentnerinnen und Rentnern die angefragte Nummer auf diesem Weg nicht 

ermittelt werden, so dass sie jetzt direkt angeschrieben und um Mitteilung 

der übersandten steuerlichen Identifikationsnummer gebeten werden. 
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Diese Anfrage hat allein zum Ziel, seitens der Rentenversicherung der ge-

setzlichen Pflicht zur Übermittlung der Daten an die Finanzämter nach-

kommen zu können. Hierauf werden die Rentnerinnen und Rentner in dem 

Anschreiben hingewiesen. Diese Anfrage ist unabhängig davon, ob über-

haupt eine Steuerpflicht besteht. 

 

Die entsprechenden Schreiben werden von der Deutschen Renten- 

versicherung Westfalen Ende Januar 2010 versandt.  

 

Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unter: 

www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de 
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